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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri
Mitgliedern der gesezgcbenden Räthe der helvetischen Repuilik.

Hundert vier und neunzigstes S t ü k.

Viertes Quartal.
Lnzern, Dienstags den 2z. October 1798.

den ehemaligen Regierungen genossen, durch deren
Wohlthätigkeit und die Steuern, welche sie in ihren
Gebieten sammelten, ihre Gastfreiheit erhalten wurde.
Sie danken fur das ihnen bisher bezeigte Wohlwollen
und versprechen ihre Gastfreiheit wie bisher auszuüben,
und ihre Kräfte und Gesundheit dem öffentlichen Dienste
zu widmen.

Nüce glaubt, er würde wider die Menschlichkeit
der Versammlung schien, wenn er die Bittschrift un-
terstuzte. Er begehre nur, daß sie dem Senat über-
schikt werde. Hingegen ziehen alle Wochen fränkische
Truppen durch j und einst 17000 nach einander, denen
allen Wein, Brod und Käse gereicht werde. Er glaubt

Gesezgebun g.
Grosser Rath 13. October.

(Beschluß.)
Capani empfiehlt der Commission genaue Unter-

suchnng, weil er den Fall für sehr wichtig halt.
Nüce giebt die Commission zu, obgleich er, wie er
sagt, seme Meinung behaupten könnte. K 0 ch auch;
H über hingegen übernimmt seine Motion.

Carrards Antrag wird angenommen und der
Präsident ernennt zu Gliedern der Commission,
die B. Nüce, Koch, Pellegrini, von der ^Flüe, und auf Nüces Bitte Aerni, der Offizier z Fraàtch werde nicht" wollen, daß dieß auf Kosten
in diesem Regiment war. ^ idcs Klosters geschehe, und tragt an, das Direktorium

Jakob Rurkolten von Buch eck, dem sei» c^uladen, damit es mit dem fränkischen Commissär
Haus verbrannte, bittet um Erlaubniß, sich eins auft àizà- eintrette.
einem zu dem Schloß Bucheck gehörigen Felsen zul Hu der: Es wird keine Frage seyn, ob man
bauen, und schüft dcßnahen seine Armuth vor. An? das Ansuchen bewilligen wolle. Das Volk wird sich
das Direktorium gewiesen. ^ l darüber freuen, und ich freue mich, daß sich eine Ge-

Heinrich ^acard von St. Croix, Distrikt, scgenheit anbietet, ihm bekannt zu machen, daß dieses
Grandson, bittet um Erlaubniß eine Steuer fur sei-ÍKloster seine Beschäftigungen fortsezt, und begehre
nen in der Nacht vom 12 Aug. erlittnen Feuerschaden-darum, dkß diese Zuschrift wörtlich in das Protokoll
sammeln zu dürfen. An das Direktorium gewiesen.? und Bulletin eingcrükt, nnd das Direktorium einge-

In 2 Bittschriften, die eine von Scherer undtjaden werde, aus der Staatskasse für dieses Kloster
Uns von Wysen, K. Sololhnrn, die andere von Joh.^zu thun, was die ehemaligen Regierungen thaten,
Luthi von Kilbeng, K. Basel, wird um Abschaffung und demselben zu erklaren, daß, so lange es sich dem
des Weidrechts, welches eniige Gemeinden auf ihren.!Dienste der Menschheit weiden wird, es auf gleiche
Bergwiescn hatten, als dem Eigenchumsrecht zuwider,
geberten. Auf Cartiers Antrag werden diese Bitt-
schriften an die hierüber geseztx Commission gewiesen.

Der Unterstatthalter der Gemeinde Steffis-bürg fragt, ob die G.Halte «der Förster wie bisher
bezahlt werden sollen, und wie die Gemeinde sich mir
der. 'eholzung zu benehmen habe. Kühn begehrt,
daß dicse Bitt,christ lan das Direltorium gewiesen
werde, wcl ,-es sie der Autorität übergeben werde,
die die Aufsicht über-die Nationalwaldungen habe.
Erkannt.

Der Vorsteher und das Kapitel des Klosters und
Hospitals auf dem grossen St. Bernhardsberg, bitkcn,.
um den gleichen Schutz und Genuß, welche sie bei trag wird angenommen.

Weise unterstnzt werden solle.
Cartier untersrüzt; begehrt aber, um Betrug zu

verhüten, daß die Sammler jedesmal mit einem Be-
glaubigungsschein des Direktoriums versehen seyn
sollen. Was die Franken betreffe, ladet er Nüce
ein, es für sich dem Direktorium anzuzeigen.

S ch lumps unterstüzt Huber und Cartier, deren
Antrage einhellig beschlossen werden.

Doktor Emanuel G ex von Sitten, bittet, un-
terstuzt von der Verwaltungekammer, um die Erlaub-
niß Reben auf Aeckern zu pflanzen. Capani begehrt
die Tagesordnung, motivirt, daß jeder sein Feld bauen
könne, wie er es am zuträglichsten finde. Dieser Ans



^ ' 151 u U M W? l 7 àl 1 f Z ^ W
Senat, 7Z. -Oktober. > Strafmilderung einiger Unruhstifter im Kanton Basel

-Präsident: B ay. !-dcrgesezt wurde, legt allererst den vom Regierungs-

^ ^ >. statthalcer dieses Kantons eiiîgekoninmen Bericht über
Augnstl Nt erklärt, daß er nc>) ,chvu lange emes,^,^. sogleich gedämpften Unruhen vor, woraus sich

ergiebt, diese Unruhen deswegen entstunden, weilerhaltenen Auftrags habe entledigen wollen,
ihn biv dahin igimer die wichtigen Geschäfte ».es einige Bürger und Gemeinden wünschten, den Staats»
nats verhindert haben. Er sey überzeugt, daß diej s^.st des ^ - -- ^
Wohlthätigkeit sich ftlbst lohne und keines weiternìnju>

-scha; des Kantons Basel zu theilen, damit derselbe

Beute der fränkischen Commissars

lichsten Wildheit lebend, tragen doch ein gefühlvolles s-'-,/'
cv 5. V ' ^

î - _ .....wen. Huber unterstiut dringcndst den Vorschlag
î Commission, indem die Verurcheilten mm schon

umgeben sind, werden sie das Andenken der génoise-?..!,.,- .2--,
neu Wohlthäten der Nachwelt

s°

lung des Senats von einem Lemaner herkam, dessenî^àss der ^Sklaverei befreite», und ihn selbst mit
Brüder bei Sitten gezwungen vordrangen, um die Mttbi-raern vonVasel aus einem noch trauri-

^°îksversuhrcr ^^aushobcn, namlichdem,

M.N dêm.r.., d'aê di- z.hl d.r ê«à«»'NzyUNK
glieder die Hälfte aller Senatoren nicht übersteiget, ^ G."dbeudre7. u w d ukt di Diì si chi

îlîîîl? àDàà W UZ A? îwRi üäälmg ««! »croffmt werc en kronen. lschon, bei einen, solchen Gegenstand in dem Herzen

ânes jeden Mitgliedes dieser Versammlung liege».

^ â nâ ^ ^ ruft auch Gnade und wünschte noch weiter j»
fey, ob alle von den Wayloermm.nluugen erivahlten« ^d gansijrhe Gnade tu sclienken. weil sieàan-
oder nur die effektiven; ob die, so nun andere Stellen " ^ und
bekleiden, oder die Erwahlung nie angenommen oderî! 'LP î á ?-s. ^ i

' ^Demission verlangt haben, auch unter die Zahl derer-^m Anlaäs kann r ft- n Wunsch tt
b^

zu rechnen seyen, von welchen einer mehr ê die Hulfte .»n daü mm^^uchcmtch^.-
«?-, ß»ssâ o? a.2b? 'AVZÄN «chî» -k-m.s«. «°d K à di.-ft
kimne. Luthr v. <.o l. glaubt, dag dir unvoll,an. ^ die Crimiualgesezkominission ein, hierauf am-
dige Versammlung hierüber nicht eintretten könne. Mit-
telholzer findet, die Initiative darüber geh re
dein grossenRath zu. Kubli findet die häufigen und
zahlreichen Abwesenheiten der Mitglieder unanständig ;
er schlagt ein Circular an die nachstgelegnen abwescn-
den Mitglieder vor, worin sie aufgefodert werden,
sich unverweilt an ihren Posten zu verfugen.

Dieser Vorschlag wird angenommen.

An» i4ten war keine Sitzung in beiden Räthen.

Grosser Rath, iZ. October.
Präsident: Guter.

H über im Namen der Commission, welche
siber die Bothschast des Direktoriums, wegen der

mcrksam zu seyn, und ruft nochmals vollständige
Gnade! Trösch will den Bericht des Statthalrers
drucken und in ganz Helvetica ausrhcilen lassen, und

stimmt auch Nnce's geforderter gänzlicher Begnad.-

gung bei.

Hnber erklärt, daß er alles, was ihm lieb isi,

seinen Landsleuten und unter diesen besonders den

Bürgern von Liesial, welche lezthin eine Begnadigung»-
bittschrift für jene verirrte Brüder eingaben, zu dam

ken hat, und daß er durch die Unterstützung, die er den

Vegnadigunqsantrag gab, einen blossen Heller an cm

grosses schuldiges Capital abbezahle; allem mehr now,

alles hat er dem Vaterland zu danken, stnd o °

Pflicht fodert, den Grundsätzen der Constitution «

zu bleiben, und diese eriaubtuns nur soweit^cgnm ê»
zu schenken, als sie das Direktorium fodert/ und rê



muß er seiner Pflicht gemäß das Gutachten unterflü-
zcn. Der Rapport wird einmüthig angenommen.

Nuce bedaurt seine Unachtsamkeit, daß er nicht
dorschlug, man solle das Direktorium einladen, von
uns gänzliche Begnadigung dieser verirrten Baslerbür-
ger zu fodcrn, und daß er durch den constitutionswi-
drigen Weg, den er hiezu vorschlug, nun die Sache
unmöglich machte.

Cap a ni begehrt, daß der Rapport über die
Feodalrechte, da er erst heute gedrukt ausgetheilt wur-
de, nach dem genommenen Beschluß erst in zwei Tagen
in Berathung gezogen werde. Escher kennt freilich
diesen Beschlrch, aber auch zugleich den, heute schon
diese Berathung anzufangen; um nun keinem der bei-
den Beschlüsse zu nahe zn treten, trägt er darauf an,
diese Berathung auf morgen zu vertagen. Dieser
Antrag wird angenommen.

Das Direktorium zeigt an, daß laut dem Al-
lianztraktat mic der französischen Republik, jeder srau-
kssche Bürger das Recht hat, jeden Handel und
Gewerbe in Helvetic» ganz frei zu treiben, allein da
die Privilegien und Einschränkungen, unter denen die
Industrie bisher seufzte, noch nicht gegen die Bürger
Helvekiens selbst aufgehoben sind, so ist also die Lage
emes fränkischen Bürgers in Helvctien günstiger als
die des helvetischen Bürgers selbst, daher begehrt das
Direktorium, daß sogleich alle Industrie jeder Art in
ganz Helvetic» als völlig frei und uneingeschränkt, der
Constirution Zufolge erklart werde.

Huber kann sich nicht genug wundern über die
Bothschaft des Direktoriums; denn so sehr er den
Grundsätzen derselben beipflichtet, so sehr fühlt er,
daß nicht alles auf einmal ohne gänzliche Zügellosig-
keit frei gegeben werden kann; nun wW das Direk-
torium, daß wir eine Commission niedergesezt haben,
welche von seinem Minister des Innern Nachrichten
über die Beschaffenheit der Innungen in ganz Helve-
tien zu erwarten hat, und sobald sie diese besizt, ge-
tviß mit vollem Eifer arbeiten wird; er verlangt Ver-
Weisung dieser Bothschaft an die Jnnungskommission.

Kühn lieht keine Voreiligkeit in der Bothschaft,
indem es unm glich ist, was den frankischen Bürgern
d rch den Allianztrakrat zugestanden wird, dem helve-
tüchen Bürger zu verweigern oder noch langer zu ver-
sagen, was ihm selbst unsre Constitution zusichert;
î-ayà' begchrt er: l. daß die Industrie in Helvetic»
g nzlich von nun an frei gegeben und 2. diejenigen
Gewerce welche auf die Sicherheit der Bürger über-
Bss'pt Eünssuß haben, unter den bisherigen Polizeige-
setzen gehen und denselben unterworfen seyn sollen.

Carrard sagt, die Commission über die Innun-
gen war eine der ersten, die wir nieder ezten; nun ist
d-e Frage, ob wir sogleich die in der Constitution

'^u c, sl>üw»en Grundsätze gesezli.ü, so wie w uns
c - z, üeekteriuni hier fodert, anerkennen und festsetzen,
vcer aber hor Commission diesen Gegenstand zu iwhcr.r

Untersuchung übersenden wollen, um dann vielleicht
erst in einigen Monaten hierüber einen Rapport zu
erhalten; mir scheinen die Nachtheile einer Verzöge-
rung dieser Erklärung weit grösser z» seyn, als diese-

mgen, welche aus dieser Art Voreiligkeit entstehen
kennten, wenn dieselbe gehörig bestimmt wird, dader
schlage ich vor, die völlige Freiheit, unter Vorbehalt
der Polizeigesetze, die über einige Gewerbe festgesezr
werden müssen, sogleich zu erklären.

H über sagt, wir können nicht erst allgemeine
Gewerbsfreiheit ausrufen und dann erst nachher die
Schranken festsetzen, innert welchen diese Freiheit blei-
ben soll; und nur den Grundsaz erklaren, ohne die
Sache selbst frei zu geben, ist überflüssig, weil dieses
schon in der Constitution entkalke» ist und also keiner
neuen Erklärung bedarf: daher schlage ich vor, die
Conunission einzuladen innert 4 Wochen einen Entwurf
vorzulegen über die Art wie diese Industriefrciheit er-
theilt werden kann und welchen Bedingungen Gewerbe,
welche auf Gesundheit und Sicherheit Einfluß haben,
immer unterworfen bleiben müsseit.

Cartier begreift nicht wie man noch einen Au-
gcnblik anstehen kann, ohne weitere Abwartung des
Berichts der Commission, sogleich das zu erklaren,
was das Direktorium, die Menschcnrechte und unsre
Constitution fodern, besonders da dieses ja nach
Kuhus und Carrards Vorschlag auf eine Art gcsche-
hen kann, welche gänzlich sichernd ist: er stimmt also
sur Kühn.

Koch will seine Meinung äussern, wenn er auch
sch-on Vorsicht, daß die Majorität der Versammlung
ihr nicht beistimmen wird: allgemein ist anerkannt,
daß verschiedne Gewerbe sind, welche durchaus nicht
ohne Gefahr fur die Sicherheit des Publikums ganz-
lich freigegeben werden können, z. B. Mezger, Backer,
Goldschmiede, Apotheker, Echloyer u. s. w. Wollten
wir nun den Damm auf einmal durchstechen, dem
Strom freien kauf gestatten und erst nachher neue
Damme durch die Polizei aufrichten lassen? Wahrlich
dieß scheint nicht der Gang zu seyn, den man einzu-
schlagen hat, um zum Ziel des Staakszweks zu gelaw
gen: Man sagt, die Commission könne erst in einigen
Monaten Rapport machen; es kommt aber hierüber
auf den Gesichtspunkt an, von dem sie ausgehl; da-

her schlage ich vor, daß die Commission in 8 Tagen
über diesen Gegenstand aus dem Gesichtspunkte der
Zwangsrechtc, den die Innungen ausübten, ein Gut-
achten vorlege, wodurch wir dann in Stand gesezt

werden zu urtheilen, in wie weit dieser Zwang ganz-
lich aufgehcbt werden könne, ohne der nöthigen Polizei
über einige Gewerbe zu schaden.

Secretan sagt, Freiheit ist in der Ausübung
alles Gewerbsfleißes unentbehrlich, hierüber kommt
es bloß auf die Form an, unter der man diesen
Gr ndsa; aufstellen will, und da gefallt mir
Kuhus Antrag am besten: indessen weil diese Redaktion



so wichtig ist, kann man sie der Commission zur Ab.'
fassung übergeben. Die Einwendungen sind zweideu-
tig, indem es hier nur darum zu thun ist, zu erkiä-

ren, daß die Gewerbe nicht mehr in den Handen ein-
zelner begünstigter Bürger stehen sollen, wodurch sie

also keineswegs der Oberaufsicht der Polizei entzogen
werden, welche auch, beim jezigen Zwangsrecht bis
zu neuen Gesetzen über sie hier und da wachen mochte.

Escher stimmt der Verweisung an die Commis-
sion bei, und will von ihr ein Verzeichniß derjenigen
Gewerbe abfedern, welche keiner besondern Polüei-
aufsicht bedürfen und also ohne Gefahr frei gegeben
werden können: dagegen die übrigen Gewerbe nicht
früher frei geben, bis Pclizeigesetzc für dieselben vor-
Handen sind; denn, sagt er, lezte -Woche unterwarfen
wir die neuen Wirthshäuser den Patenten, um ihre
zu starke Vermehrung zu hindern; hatten wir früher
allgemeine Freiheit erklart, so ware uns diese Ein-
schränkung unmöglich geworden: so auch bei andern
Gewerben: z. B. jedermann baut Mühlen und Was-
serwerke, wie kann denn die Anlegung derselben nach-
her noch einer Polizei unterworfen werden, durch die
ganze Gegenden vor Uebcrschwemmungen gesichert wer-
den, die durch ein einziges ungcschikt angelegtes Was-
serrad bewirkt werden können? oder wenn jedermann
in unsren ganz hölzernen Dörfern Backofen anlegt
wie er will, wie kann denn nachher die Polizei kom-
men und diese Backofen so anlegen und dahin ver-
weisen, daß das hölzerne Dorf vor Feuer gesichert
werde? hoffentlich sind diese wenigen Beispiele hin-
länglich, um zu beweisen, daß die völlige Freiheit in
diesem Augenblik noch höchst nachtheilig ist.

Kühn äussert sich: wenn er bedenkt, daß UN-

geachtet des in der Constitution enthaltnen Grundsatzes
noch überall die drückendsten Einschränkungen Herr-
schcn, so könne er nicht anders als wider die Verwei-
sung des Gegenstandes in die Commission stimmew,
denn überall sind ja Polizeigesetze vorhanden, unter
denen die Müller, Bäcker, Fleischer u. s. w. stehen;
also wenn wir erklären, daß unter Vorbehalt der vor-
handenen und künftigen Polizeigcsetze die Gewerbe
überhaupt frei sind, und also von jedermann getrieben!
werden dürfen, so fallen alle gemachten Einwendun-
gen von selbst unt^wir können ganz ruhig dem Begeh-
ren des Direktoriums entsprechen. Man unterstüzt
lebhaft diese Meinung und ruft zum Abstimmen; alles
Wortbegehrens ungeachtet wird das Abstimmen erkannt
und Kuhns Antrag angenommen.

Gmür bittet, daß man ihm nun anzeige, welche
Gewerbe unter der Polizei laut dem getroffnen Beschluß
stehen sollen. Koch sagt, neben der Einwendung
Gmürs fällt noch eine andere auf: worin bestunden die
bisherigen Polizeigesetze? in der Einschränkung auf
einzelne Individuen, denn bis zur allgemeinen Gewcr-
bepolizei sind die alten Regierungen nicht gekommen;
und da es mi» nicht um bloße Worte zu thun ist,

sondern um wirkliche Befreiung, so begehre ich, daß
die Commission in 8 Tagen einen Rapport mache,
weil durch den jetzigen Schluß alles in der alten Ein-
schrankung bleibt. Wyder folgt Koch.

Kühn fodert Tagesordnung, weil die Commission
in vielen Monaten keine Gewcrbspolizei zu entwerfen
im Stande ist und neben den Einschra:;k.:ngsgescheir
wirkliche Gewcrbspolizcigesetze vorfanden sind, denen

die Gewerbe unterworfen seyn sollen. Guter folgt
der Tagesordnung über das Ganze, weil durch völlige
Freiheit eine unglüklichcZügelloftgkeit cntstühnde, und

die Commission unmöglich in 8 Tagen Rapport ma-
chen kann, indem sie ganze Berge von Petitionen in

Händen hat. Man geht zur Tagesordnung, und die

Versammlung bildet sich iu ein geheimes Commite.

Senat, 12 Oktober.
Präsident: Bay.

Eiu Beschluß wird verlesen, welcher die Bitt-
schrift des B. Lcpileur von Paris, der anfragt ob

das Gesez, welches die den Englandern durch Schwei-
zcr Kaufleute schuldigen Summen in Beschlag nimmt,
auch französische Bürger angehe, die seit 20 Jahren
ein Etablissement in England haben, ans Direktorium
verweist, um sie zu untersuchen und dem Petition«
zu entsprechen, Falls die Thatsache sich richtig befindet.

Berth oll et verlangt Verweisung an die Com-

Mission über den englischen Sequester. Meyer v.

Arau hält dieß für unnöthig, indem das Direkt»-

rium schon die nöthigen Untersuchungen vornehmen
werde. Lüthi v. Sol. bemerkt, die Hauptfrage,
welche zu entscheiden, werde seyn: Ob der Franke,

der ein Comptoir in England hat, unter die Englan-
der zu zählen sey oder nicht; diese Untersuchung ge-

hört dem Direktorium zu — Der Beschluß wird an-

genommen.
Drei Beschlüsse des gr. R. werden zum erstenmal

verlesen; ^Der erste geht über das Begehren des B. Heg-

glin v. Surfee der Antheil an den dortigen Gemeind-

gütern, den ihm die Bürger verweigern begehrt -7 zur

Tagesordnung inotivirt, daß der Petitionar sich an

den richterlichen Gewalt zu wenden habe.
Der 2te geht über das Begehren des B. Buch»

C. Luzcrn auf eignem Grund und Boden ein Haus

bauen zu dürfen, zur Tagesordnung, motiviert aus

die im Beschluß v. 17. Aug. über einen ähnlichen

Gegenstand angeführte Erwägung. ^ ^ ^Der gte geht über die Bitte der Einsaßen der

Gemeinde Sursee, welche die bürgerliche Niizmefjuns
wieder begehren, die sie vor einem Jahrhundert ve.

saßen, zur Tagesordnung — morivirt, weil die

steller sich an die richterliche Gewalt wenden können.

Die Fortsetzung im 19s Stüt.



Der schweizerische Republikaner..
Hundert fünf und neunzigstes S t ü k.

Gesetzgebll,, g.
Senat, iZ. Oktober.

(Fortsetzung.)
Ein Beschluß, der dem B. Willading die einfa-

che Legitimation gestattet, kann wegen fehlerhafter
Redaktion nicht in Berathung genommen werden und
wird zurilkgeschikt.

Muret undLüthi v. Sol. legen im Namen
der Revisionskommission der Constitution, einen Bericht
vor, über den ihr in der Sitzung v. 15. Sept. zuge-
wiesenen Auftrag, zu untersuchen, ob der Antrag ei--

nes Mitglieds, die Verminderung der Anzahl der De-
putirten beider Rathe betreffend, vom Senat als
Abänderung der Constitution könne in Bera-
thung gezogen werden?

Die Commission ist in Erwägung ihres Auftrags
zuerst beim z6. Art. der Constitution stehen geblieben,
welcher sagt:

»Die beiden Räthe sind: — der Senat, web
cher aus den gewesenen Direktoren und vier Depu-
tirten jedes Cantons besteht; — der grosse Rath,
welcher das erste mal aus 8 Abgeordneten jedes Can-
tons besteht; für die Folge soll das Gesez die Anzahl
bestimmen, welche jeder Canton riach dem Verhältniß
seiner Bevölkerung zu ernennen hat. "

Es scheint sich aus diesen Worten eine Verschie-
denheit zu ergeben, die zwischen dem Senat und dem
grossen Rath, rüksichtlich auf die Verminderung ihrer
Mitglieder statt fände, indem der Senat aus vier
Mitgliedern jedes Cantons bestünde, welches auch die
Größe der leztern seyn möchte, wahrend die Zahl der
Glieder des grossen Rathes im Verhältniß zu der Be-
völkerung der Cantons verschieden seyn konnte; allein
die Commission glaubt zu Aufklärung dieser Dunkelheit,
die Grundsatze der Gleichheit sowohl als das Bei-
spiel anderer repräsentativer Republiken anwenden zu
müssen und schließt daraus, daß das Verhältniß zwi-
scheu der Zahl der Glieder des Senats und des gros-
sen Raths soll beibehalten werden, mithin auf beide
Räche in dem Verhältniß von ein zu zwei gleichmaßig
die Verminderung müßte angewandt werden, welche
in der Zahl der Deputirten zum gesezgebenden Corps
zwekmäßig gefunden würde.

Nach dieser vorausgesandten Erklärung geht die
Commission zu der ihr übergebncn Frage über und
findet einmüthig, daß die Constitution unabänderlich
für den Senat eine Zahl von Mitgliedern, welche
die vierfache der Cantone ist und für den grossen Rath
eine solche, welche die achtfache der Cantone ist, fest-

gesezt hat, so daß jede Veränderung dieser Bestimm
mung auch eine Constitutionsabänderung seyn würde,
deren Initiative dem Senat zugehört. Dabei findet
die Kommission aber auch einstimmig, daß die Ver-
rheilung jener Anzahl unter die Cantone nach den»

Verhältniß ihrer Bevölkerung, dem Gesetze zukommt,
indem die Constitution sagt: für die Folge soll
das Gesez bestimmen :c., so daß für diese vcr«
Höltnißmäßjge Vertheilung der grosse Rath die Inis
tiative, der Senat aber die Sanktion haben wird.

Der Senat genehmigt diesen Bericht.
Auf den Antrag eiuer andern Kommission nimmt

er den Beschluß über die Organisation des Bureau
des obersten Gerichtshofes an.

Grosser Rath, lö^October.
Präsident: Guter.

Escher bemerkt, daß tn die Redaction des ge«
strigen Beschlusses über Gewerbsfreiheit, sich ein Feh«
ler eingeschlichen habe, indem dieselbe bestimme» daß
die Polizei über Gewerbe, von den Munizipalitaten
besorgt werden soll/ da nun theils gestern von den
Munizipalitaten keiiv Rede war, theils in ganz Hel«
vctien noch sehr wenig Munizipalitaten erwählt sind,
so fodert er eine bessere Bestimmung des gestrigen
Beschlusses, und tragt darauf an, die Redaction des«

selben der Kommission über Innungen aufzutragen.
Graf stimmt Eschern ganz bei, und fodert daß die
Distriktsgerichte in Rüksicht der Gewerbspolizei ver-
antworllich seyn sollen. Custor glaubt, weil sich hier«
über Schwierigkeiten zeigen, so sollte man die Re«
daction der Kommission zur Entwerfung übergeben.

Cartier behauptet, gestern sey allgemeine Gewerbs«
freiheit erklärt worden, und diejenigen Gewerbe, wel-
che auf die Gesundheit und die'Sicherheit der Bür»
ger von Einfluß seyn können, unter die Polizei gesezt

worden; er fodert also Beibehaltung dieses ganz
zwekmasstgen und keineswegs unvollständigen Beschluss

fcs. Carrard findet, die Munizipalitaten seyen ei-
gentlich das schiklichste Tribunal, um die Gewerbspo«
Iizei auszuüben, allein da hicvon gestern keine Rede

war, so kann das Wort Munizipalitaten ausgelassen,
und einzig bestimmt werden, daß die Gewerbe unter
der allgemeinen Polizei stehen sollen. Dieser lezte

Antrag wird angenommen.
Huber fodert, daß die mcdicinische Polizei von

der Gewerbspolizei getrennt, und einer besondern Kon?«

mission übergeben werde.
Escher sagt, unsre Innungskommission hatte nie,

mals den Auftrag, Gewerbspolizeigesetze vorzuschlagen.
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sondern übe? dis Aufhebung der Innungen einen
Rapuorl zu machen, daher ist stc nun" eigentlich durch
ten eben bcstatigreu gesingen Beschluß aufgelöst; al
lein da durch diesen Bcsch luß zugleich die Gewerbe
überhaupt ganz frei sind, indem in den wenigsten Kan
rvneii cigenkliche Gewerbspolizei vorhanden ist, so be

gehrc ich, insofern die Kommiftion nicht aufgehoben
seyn soll, daß sie den bestimmten Auftrag erhalte
nun über Gewerbspolizei zu arbeiten, und so schien-
nig als möglich über die wichtigsten Gewerbe, welche
am meisten Aufsicht bedürfen, ein Gutachten zu cut-
werfen, denn ich kann nicht vcrheelen daß ich über
ziigt bin, wir haben zu üb weilt gar aste Gewerbe
frei gegeben, das beigefügte Wort: unter Aufsicht der
Polizei, ist ein leerer Schall, denn wo haben wir Po
iizcigcfttze? nnd «er soll die wenigen vorhandenen
ausübn, da selbst wir noch ungewiß sind, wem dieser
Theil der Polizei aufgetragen werden soll. Der vor
Delchiagnen Trennung der Mcdizinalpolizei von der
i-buge» Gewerbspolizei stimme ich bei, und trage
darauf an, erstere derjenigen Kommission zu überge-
ben, weiche schon einen Zweig derselben, nämlich die
ss'i hseuchcpolizei zu bearbeiten hat, und ans Kunst
verstandigen besieht. Haas stimmt Eschern bei, be

merkt aber, daß die Gewerbspolizei doch bis dahin statt
hatte, nnd ben Innungen selbst zugehörte: er wünscht
daß noch neben diesem, das Direktorium eingeladen
Werde, einen Entwurf über Medicinalpolizei durch
den Minister des Innern entwerfen, und dem grossen
Rath mittheilen zu lassen, indem dieser Gegenstand
besonders auch in Nüksicht der für Helvetien so wich-
l >cn Vieoarzneipolizei von der größten Driuglichk ir
in. Hnber sieht die Kommission als nicht" aufae-
löst sondern als beauftraat an, Polizeigesetze vorzu
schlagen, und foderl daß sie nun über diesen Gegen
stand mit Pcschlcunianng arbeite, und daß man ihn
t rftlbcn, da er keine Kenntnisse hierüber besitzt entlasse.,
Zjmmermann fodertAbstimmung. Cartier glaubt,,
«rst jezt gehen eigentlich die Arbeiten der Jninmas-,
und Gewerbkkommisslon an, und fodert also, daß die-
selbe bestimmt über die Gewe«-bspolizei arbeite. Dieser
jazte Antrag wird angenommen, und die Medicinalpo-
l>zei vcn der Gewerbspolizei getrennt nnd der schon
vorhandncn Viehartzneipolizeikommissicu übergeben,
welcher noch Hub er zugeordnet wird.

Lacoste zeigt an, daß er nun wieder aus sei-

nem Kanton zürnt sey, daß er aber unangenehme Be-
richte aus dem Unterwalüs und einem Theil des Lc-

man mitzutheilen habe, tndem sehr beträchtliche Korps
fränkischer Truppen durch diese Gegenden nach Italien
ziehe«, nnd da der grosse Bernhardsbcrg in dieser

Iahrszeit oft gesperrt wird, so wird auch dadurch der
Abzug der Truppen gehemmt, und dieftlben in diesen

Gebenden so aufgehäuft, daß diese dadurch aller Le-

tensmittel beraubt werden daher begehre er, daß das
st -reftor-nni eingeladen werde, in dieser Aufsicht Er-
leieifterungsanstatten ju.wessen.

Escher sagt, wenn Lacoste wüßte, daß der

grosse Rath schon über diesen Gegenstand im Mge,
meinen Vorsorge getroffen hat, so härrc er uns

nicht damit aufgehalten, da derselbe indessen eimgt
besondere Angaben uns mittheilt, so begehre ich,
daß Lacoste eingeladen werde, dieselben dem Direk-

torium anzuzeigen. Dieser Antrag wird angenommen.

(Die Fortsetzung im 196. Stük.)

Bericht der Kommission des Senats, über dm

die Gemeindöbürqerrechte detr> ffeuden Be-
schwß, dem Senat am 20. October vor-
gelegt von Usteri.
Die zu Untersuchung des Beschlusses des grosten

Rathes vom 8- October, betreffend die Gemàdsbur-
gerrechte, niedergcsezte Kommission, sieht aus den

Eiwaguugsgrünoen die diesem geftzlichen Beschluß

oorgcftzt sind, daß sein Zw>k dahin geht, die

den Grundsätzen der Koristilntio», der Einheit
der Republik, der Freiheit und Gleichheit der StaalS-

burger zuwiderlanftnoen Verhältnisse, die sich in den

bisherigen Bürgerrechten fanden, oder durch sie ver-

»rsacht wurden auf.uhcben, und damik, eine nach Aul-

bebung der allen Verfassungen nichts dcstoweniger noch

stehende Stütze d.erseibcn aus dem W-ge ru räumen.

Die Kommission konnte unmöglich anstehen, die-

sem Zwecke ihren vollen Beifall zu schenken; sie hat

ihn bei Untersuchung dcs Beschlusses, selbst nicht aus

den Augen vcr'ohren.
Der Beschluß erklärt gleich^ anfangs (§ l.ssdaß

die Eigenthümer der Gemeindgüter bei ihrem Eigen-

thun, geschnzl bleiben sollen; diese Erklärung --die
aus den Grundsätzen der Gerechtigkeit und der Kon-

st tution sich von selbst ergiebt — ist bereits vor lan«

ger Zeit auch in Form eines geftzlichen Beschlusses

gegeben, und findet sich also hier nur wiederholt.
D>e Resolution erklärt weiter, daß jeder heftet»

sche Bürger iu der ganzen R pnblik wo es ibm be-

liebt, ungehindert ohne sogenanntes Einzug- oder CM

lrittsgeld zu zahlen, seinen Erwerb suchen und trei«

ben kaun — Auch diese Erklärung sscßk ans der Aon-

stieurion, die kene Grenzen mehr zwischen den Kanro-

nen anerkennt — sie ist auch in gcftzl'chtn Belcblul-
sen wiederholt schon enthaften, und tun» also im «u

genwärngen Beschlusse auch nicht als eine neue öft-

sitzesftiîimmuna anaeftben werden.
Die im g. §. ausgesprochene Aushebung aller Ml

den Bürgerrecht! u verknüpfteir Vorzüge die nicht ob

d 'M Antheil oder Genuß der Memeind - oder Armem

guter fiiesftn kaun endlich eben sv wenig ö et.i

neue Ges tzeebestininiung augesehen werd,» da be

der 'Konstitution liegt, die alle jene Peio»te».e>i
nichter hol, und hcr f oniniisboii auch nicht b-kanur !-
daß sviche noch irgendwo epistueü.
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